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Corona-Soforthilfe: Rückzahlung bei Überkompensation 

Eine Information der Steuerberaterkammer Nürnberg 

Als die Pandemie begann, war die Corona-Sofort-

hilfe für zahlreiche kleine Unternehmen und 

Selbstständige ein Rettungsanker. In vielen Fällen 

wurden die Gelder schnell und vor allem unbüro-

kratisch ausgezahlt. „Die Maßnahme hat ihre Wir-

kung nicht verfehlt, denn vielfach konnten wirt-

schaftliche Schäden dadurch abgemildert und un-

ternehmerische Existenzen gesichert werden“, so 

die Steuerberaterkammer Nürnberg. 

 

Dennoch ist auch im Rahmen dieser zügigen Not-

hilfe auf das Kleingedruckte zu achten. Zwar han-

delt es sich bei den Soforthilfen vom Bund und den 

Ländern grundsätzlich um Billigkeitsleistungen, 

die nicht zurückgezahlt werden müssen. Voraus-

setzung ist jedoch, dass Antragstellung und Ver-

wendung rechtmäßig erfolgt sind. Corona-Sofort-

hilfen sind in den Ländern auf Antrag für Unter-

nehmen mit bis zu zehn Beschäftigten und bei Vor-

liegen einer existenzbedrohenden Wirtschaftslage 

gewährt worden. 

 

Gründe für die Rückzahlung von Soforthilfen 

Vielfach haben die anfänglich unklaren Förderbe-

dingungen und der ungewisse wirtschaftliche Aus-

blick dazu geführt, dass Soforthilfen beantragt und 

gewährt wurden, obwohl die Voraussetzungen 

hierfür nicht vorlagen oder heute nicht mehr vor-

liegen. Letzteres betrifft insbesondere die Fälle, in 

denen Unternehmen zu Beginn der Krise ein Liqui-

ditätsproblem befürchtet haben, das sich dann er-

freulicherweise nicht oder nicht in dem erwarte-

ten Umfang eingestellt hat. Darüber hinaus wur-

den aus Vereinfachungsgründen von den zustän-

digen Stellen meist die Höchstbeträge bewilligt 

und ausgezahlt, auch wenn der Liquiditätsbedarf 

der Antragsteller geringer war. Schließlich gab es 

anfangs auch noch erhebliche technische Schwie-

rigkeiten auf Seiten der Auszahlungsstellen, die 

möglicherweise zur mehrfachen Einreichung von 

Anträgen und/oder Bewilligungen von Auszahlun-

gen geführt haben. 

 

Stellt sich im Nachhinein heraus, dass zu viele Zu-

schüsse ausgezahlt wurden oder nur ein Teil des 

ausgezahlten Betrages für die Aufrechterhaltung 

des Geschäftsbetriebes tatsächlich benötigt 

wurde, sollte von den Unternehmen die (Teil-) 

Rückzahlung veranlasst werden. 

 

Überprüfung der Antragstellung und Verwen-

dung 

Ob Anträge auf Soforthilfe richtig gestellt und Mit-

tel zweckbestimmt verwendet wurden, wird von 

einigen Ländern nun teilweise stichprobenartig, 

teilweise großflächig geprüft. Das Land NRW hat 

beispielsweise angekündigt, am Ende des Bewilli-

gungszeitraums alle Soforthilfeempfänger anzu-

schreiben. Durch die Angabe der Steuernummern 

bzw. der Steuer-ID kann unabhängig von den Prü-

fungen der Länder auch eine Prüfung im Rahmen 

der Steuerveranlagung erfolgen. Die Corona-So-

forthilfe ist eine steuerpflichtige Betriebsein-

nahme und muss daher auch erklärt werden. 

 

 



 

 

Körperschaft des öffentlichen Rechts 

Karolinenstraße 28 · 90402 Nürnberg · Tel. 0911 / 94626-0 · Fax 0911 / 94626-30 · info@stbk-nuernberg.de · stbk-nuernberg.de 

I N F O S E R V I C E  S T E U E R N  
21. Februar 2020 

Corona-Soforthilfe: Rückzahlung bei Überkompensation 

Eine Information der Steuerberaterkammer Nürnberg 

Dokumentation des drohenden Liquiditätseng-

passes  

Wer sich als Unternehmer nicht dem Vorwurf aus-

setzen will, die Corona-Soforthilfe unberechtigt 

erhalten zu haben, sollte auch für spätere Nachfra-

gen dokumentieren, dass das Unternehmen bei 

der Beantragung der Soforthilfe von einer exis-

tenzbedrohenden Notlage ausgegangen ist. Eine 

solche Aufzeichnung kann später auch im Rahmen 

von Nachfragen bei der Steuererklärung vorgelegt 

werden. Einige Länder halten für die Dokumenta-

tion des Liquiditätsproblems auch entsprechende 

Formulare bereit. 

 

Rückzahlungsverpflichtung bei Überkompensa-

tion 

Übersteigen die bewilligten Soforthilfen nach Ab-

lauf der drei Monate, für die sie gewährt wurden, 

nachweislich den Liquiditätsbedarf des Antragstel-

lers (z. B. durch Versicherungsleistungen, andere 

Fördermaßnahmen oder höhere Einnahmen als 

prognostiziert), sind die zu viel gezahlten Zu-

schüsse vom Antragsteller zurückzuzahlen. Einige 

Bundesländer haben angekündigt, zur Hilfestel-

lung bei der Berechnung einer solchen Überkom-

pensation einen Vordruck zur Verfügung zu stel-

len. 

 

Soforthilfen sollten unverzüglich zurückgezahlt 

werden, wenn sie aufgrund falscher Angaben des 

Antragstellers gewährt wurden. Wer gegenüber 

der zuständigen Stelle unrichtige bzw. unvollstän-

dige Angaben macht oder diese Stelle über sub-

ventionserhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt, 

muss als Antragsteller zudem mit einer Strafverfol-

gung u. a. wegen Subventionsbetrugs (§ 264 StGB) 

rechnen. Für die Strafbarkeit reicht bereits eine 

leichtfertige Begehung aus (§ 264 Abs. 5 StGB) aus. 

Auch wenn eine Rückzahlung eine Strafbarkeit 

nicht entfallen lässt, kann diese ggf. strafmildernd 

berücksichtigt werden. Hier ist unter Umständen 

auch weitergehender anwaltlicher Rat einzuholen. 

 

Abwicklung der (teilweisen) Rückzahlung von Zu-

schüssen 

Stellen sich im Nachhinein Zweifel insbesondere 

hinsichtlich der Höhe der gewährten Corona-So-

forthilfen heraus, sollten Unternehmen dringend 

prüfen, ob eine Rückzahlung zu veranlassen ist. 

Dieses ist z. B. dann der Fall, wenn nur ein Teil des 

ausgezahlten Betrages für die Aufrechterhaltung 

des Geschäftsbetriebes benötigt wurde. 

 

Fazit 

Wichtig ist jetzt zu prüfen, ob die Voraussetzungen 

für die Höhe der gewährten Corona-Soforthilfen 

noch bestehen und ggf. die Rückzahlung bei Über-

kompensation zu veranlassen. Im Einzelfall emp-

fiehlt es sich insbesondere hinsichtlich der Doku-

mentation der Notlage und der weiteren Liquidi-

tätsplanungen für das Unternehmen, einen Steu-

erberater hinzuzuziehen. Orientierungshilfe bei 

der Suche nach einem Steuerberater gibt der Steu-

erberater-Suchdienst auf der Website der Steuer-

beraterkammer Nürnberg unter www.stbk-nuern-

berg.de. 

 

 

http://www.stbk-nuernberg.de/
http://www.stbk-nuernberg.de/
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Wer ist die Steuerberaterkammer Nürnberg? 

Die Steuerberaterkammer Nürnberg ist die beruf-

liche Selbstverwaltung aller in ihrem Kammerge-

biet Raum Nordbayern niedergelassenen Steuer-

berater, Steuerberaterinnen und Steuerbera-

tungsgesellschaften (5.410, Stand 01.01.2020). 

Das Gebiet umfasst die vier Regierungsbezirke in 

Nordbayern mit den dortigen Städten Bayreuth, 

Würzburg, Regensburg und Ansbach. 

stbk-nuernberg.de 

 

Ansprechpartner für die Presse 

Gern stehen Ihnen kompetente Vertreter der 

Steuerberaterkammer Nürnberg für weitere Aus-

künfte oder Erläuterungen zu diesem Thema im 

Rahmen eines Interviews zur Verfügung. 

 

Urheberrecht 

Die Verwendung dieses Textes ist kostenlos. Aus 

urheberrechtlichen Gründen ist die Quellangabe 

(Steuerberaterkammer Nürnberg) erforderlich. 

 

 

 


